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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster Entscheidungen u.a. zur Bindungswirkung eines Bescheides 

der Ausländerbehörde für das Kindergeld.  

 

 
 

 

Aktuelle Entscheidungen  

 

 

Keine Bindungswirkung der Entscheidung der Ausländerbehörde über das 

Freizügigkeitsrecht für die Kindergeldfestsetzung  



Kindergeld kann auch für solche Zeiträume gewährt werden, für die die Ausländerbehörde den Verlust des 

Freizügigkeitsrechts bestandskräftig festgestellt hat. Dies hat der 15. Senat des Finanzgerichts Münster bereits mit Urteil 

vom 28. Februar 2023 (Az. 15 K 1527/22 Kg) entschieden. 

Die Klägerin ist rumänische Staatsangehörige und lebt seit April 2019 in Deutschland. Hier wurden auch ihre beiden Kinder 

geboren, für die die Familienkasse zunächst Kindergeld festsetzte. Ab November 2021 war die Klägerin als Arbeitnehmerin 

beschäftigt, wobei sie in den Monaten November und Dezember 2021 einen deutlich geringeren Lohn als in den folgenden 

Monaten erhielt, weil sie sich zeitweise als Ungeimpfte in unbezahlter Quarantäne befand. 

Die Ausländerbehörde stellte im November 2021 den Verlust des Freizügigkeitsrechts der Klägerin fest, da sie sich weniger 

als fünf Jahre in Deutschland aufhalte und keine Erwerbstätigkeit ausübe. Der Bescheid wurde bestandskräftig. Die 

Familienkasse hob daraufhin die Kindergeldfestsetzung ab Dezember 2021 gegenüber der Klägerin auf. 

Hiergegen legte die Klägerin Einspruch ein. Nachdem die Ausländerbehörde den Bescheid über den Verlust des 

Freizügigkeitsrechts ab April 2022 wieder aufgehoben hatte, gewährte die Familienkasse ihr ab April 2022 wieder 

Kindergeld. Für die übrigen Zeiträume (November 2021 bis März 2022) wies sie den Einspruch zurück, da insoweit der 

Verlust der Freizügigkeit festgestellt worden sei und auch die Voraussetzungen des § 62 Abs. 2 EStG nicht vorgelegen 

hätten. 

Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. Die Klägerin habe im Streitzeitraum 

einen inländischen Wohnsitz unterhalten, in dem auch ihre minderjährigen Kinder gelebt hätten. 

Die Regelung in § 62 Abs. 1a Satz 3 EStG, wonach der Anspruch auf Kindergeld entfällt, wenn kein Freizügigkeitsrecht 

nach § 2 Abs. 2 oder Abs. 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU vorliegt, stehe nicht entgegen. Tatsächlich sei die Klägerin 

https://www.justiz.nrw/nrwe/fgs/muenster/j2023/15_K_1527_22_Kg_Urteil_20230228.html


nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 dieses Gesetzes freizügigkeitsberechtigt gewesen, da sie sich als Arbeitnehmerin in Deutschland 

habe aufhalten wollen. Dies folge aus ihrer tatsächlichen Beschäftigung als Arbeitnehmerin. Dies gelte unabhängig von 

der geringen Stundenzahl in den Monaten November und Dezember 2021, da die Klägerin lediglich aufgrund der 

Quarantäne zeitweise keiner Beschäftigung habe nachgehen können. 

Die bestandskräftige Feststellung des Verlusts des Freizügigkeitsrechts durch die Ausländerbehörde stehe dem 

Kindergeldanspruch ebenfalls nicht entgegen, da die Familienkasse den Anspruch nach § 62 Abs. 1 Satz 4 EStG in eigener 

Zuständigkeit zu prüfen habe. Auch wenn der Gesetzgeber mit der Einführung dieser Regelung den Familienkassen die 

Möglichkeit habe einräumen wollen, die Zahlung von Kindergeld zu verweigern, ohne eine vorherige Entscheidung der 

Ausländerbehörde abwarten zu müssen, lasse sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen, dass die Entscheidung der 

Ausländerbehörde für die Familienkasse stets bindend sei. 

Die vom Bundesfinanzhof nunmehr zugelassene Revision ist dort unter dem Az. III R 36/23 anhängig. 

Hören Sie hierzu bitte auch unseren neuesten PodcaSTeuerrecht. 

Zahlungen an den Förderverein einer Schule können im Falle der Weiterleitung Schulgeld 

darstellen  

Mit Urteil vom 25.Oktober 2023 (Az. 13 K 841/21 E) hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass 

Zahlungen an einen Förderverein, der die Gelder an einen Schulträger zur Finanzierung einer Schule weiterleitet, die von 

den eigenen Kindern besucht wird, Schulgelder i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG darstellen können. 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_841_21_E_Urteil_20231025.html


Die beiden Kinder der zusammen veranlagten Eltern besuchten eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier 

Trägerschaft einer Stiftung. Im Streitjahr zahlten die Kläger insgesamt 1.000 € an den als gemeinnützig anerkannten 

Förderverein der Schule. Ausweislich dessen Satzung förderte der Verein die Lehrtätigkeit und das Schulleben, 

insbesondere durch die Unterstützung von schulischen Einrichtungen und Veranstaltungen, Studienreisen, 

Schullandaufenthalten und Arbeitsgemeinschaften, Projekten und (Arbeits-) Materialien. Von den Eltern, deren Kinder die 

Schule besuchten, erhielt der Förderverein insgesamt 37.500 € und führte insgesamt 43.500 € an die Stiftung ab. Diese 

wiederum überwies mindestens 54.000 € zur Finanzierung des Schulträgereigenanteils (insgesamt 87.000 €) an die 

Schule. 

Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung machten die Kläger die Zahlungen als Schulgelder geltend. Das Finanzamt 

folgte dem nicht, da die Zahlungen ausweislich der Satzung des Fördervereins nicht für den reinen Schulbesuch geleistet 

worden seien. Die Zahlungen seien auch nicht als Spende zu qualifizieren. 

Der 13. Senat hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. Bei Entgelten i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG handele es sich um 

die Kosten für den normalen Schulbetrieb, soweit diese Kosten an einer staatlichen Schule von der öffentlichen Hand 

getragen würden. Sämtliche Leistungen der Eltern, die bei wirtschaftlicher Betrachtung als Gegenleistung für den 

Schulbesuch des Kindes erbracht würden, seien umfasst. Dies gelte auch für Leistungen an einen Förderverein, der diese 

zur Deckung der Betriebskosten an den Schulträger weiterleite. 

Bei Zugrundelegung einer wirtschaftlichen Betrachtung seien die Zahlungen zur Finanzierung des Schulträgereigenanteils 

geleistet worden. Die Kläger und die anderen Eltern hätten sicher sein können, dass mit ihren Geldern (37.500 €), die in 

der zweckgebundenen Weiterleitung des Fördervereins enthalten waren (43.500 €), allein der normale Schulbetrieb 



finanziert worden sei, da der von der Stiftung weitergeleitete Betrag (54.000 €) noch nicht einmal ausgereicht habe, um 

den Schulträgereigenanteil (87.000 €) vollständig abzudecken. 

Dass die Satzung des Fördervereins keine Regelung enthalte, wonach die Mittel ausschließlich für den normalen 

Schulbetrieb hätten verwendet werden können, und auch Zwecke vorsehe, bei deren Verfolgung keine reine Finanzierung 

des normalen Schulbetriebs mehr vorliegen würde, sei unschädlich. Es fehle bereits an einer gesetzlichen Grundlage dafür, 

dass es sich bei über einen Förderverein an einen Schulträger weitergeleiteten Elternbeiträge nur dann um 

Schulgeldzahlungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG handeln könne, wenn sich der Satzungszweck des Fördervereins auf 

die Weiterleitung von Elternbeiträgen beschränke. Sofern in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs das Merkmal der 

satzungsgemäßen Abführung gefordert werde (BFH-Urteil vom 12. August 1999, Az. XI R 65/98), dürfe dies nicht 

dahingehend missverstanden werden, dass es für den Charakter als Schulgeldzahlung stets einer eng formulierten 

Zweckbestimmung bedürfe, wonach die Fördergelder allein zur Finanzierung des Schulträgereigenanteils verwendet 

würden dürften. Denn die entsprechenden Ausführungen seien auf die notwendige Abgrenzung zwischen Schulgeldern 

und Spenden und der Verhinderung des Gestaltungsmissbrauchs durch Zwischenschaltung eines Fördervereins 

zurückzuführen. Zwar spreche eine Satzung, wonach allein der normale Schulbetrieb finanziert werden soll, in besonderem 

Maße dafür, dass die Zahlungen bei wertender Betrachtung Schulgeldzahlungen und keine Spenden darstellen würden. 

Im Kern – und am Ende entscheidend – sei indes stets eine wirtschaftliche Betrachtung. Im Übrigen führe die Auffassung 

des Finanzamtes zu nicht sachgerechten Ergebnissen, da die Zahlungen dann weder Schulgelder noch Spenden darstellen 

würden. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  



Kapitalertragsteuer ist keine Nachlassverbindlichkeit  

Mit Urteil vom 2. November 2023 (Az. 3 K 2755/22 Erb) hat der 3. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass 

die auf den Erwerb eines gegen eine GmbH gerichteten Ausschüttungsanspruchs entfallene Kapitalertragsteuer nicht als 

Nachlassverbindlichkeit abzuziehen ist. 

Der Kläger erwarb im Wege eines Vermächtnisses von seinem verstorbenen Vater einen Anteil an einer GmbH in Höhe 

von12,5 % des Stammkapitals. Vor dem Tod des Vaters hatte die Gesellschafterversammlung eine Ausschüttung 

beschlossen, die i.H.v. 187.500 € auf den Vater entfiel und nach dessen Tod unter Einbehalt von Kapitalertragsteuer und 

Solidaritätszuschlag (ca. 48.000 €) an den Kläger ausbezahlt wurde. 

Das Finanzamt setzte im Erbschaftsteuerbescheid die Forderung mit dem Nennwert von 187.500 € an. Demgegenüber 

begehrte der Kläger, die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag als Nachlassverbindlichkeit in Abzug zu bringen. 

Diese Steuern seien zwar im Zeitpunkt des Todes formal noch nicht entstanden, ihre Entstehung sei aber hinreichend 

sicher gewesen. 

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. Der Ausschüttungsanspruch gegenüber der GmbH 

sei mit dem Nennwert anzusetzen. Eine Bewertung unterhalb des Nennwerts im Hinblick auf die Kapitalertragsteuer komme 

nicht in Betracht, da es sich hierbei um eine besondere Form der Erhebung der Einkommensteuer handele und nicht um 

eine wertmindernde Eigenschaft. 

Ein Abzug der Kapitalertragsteuer als Nachlassverbindlichkeit komme ebenfalls nicht in Betracht. Insbesondere handele 

es sich nicht um vom Erblasser herrührende Schulden. Zwar sei die wirtschaftliche Ursache für die Belastung der 

Ausschüttung mit Kapitalertragsteuer bereits mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung und damit vor dem Tod 

https://www.justiz.nrw/nrwe/fgs/muenster/j2023/3_K_2755_22_Erb_Urteil_20231102.html


des Vaters gesetzt worden. Der für die Abzugsfähigkeit maßgebliche Umstand, nämlich die Verwirklichung des 

einkommensteuerlichen Tatbestands, sei jedoch erst mit dem Zufluss der Ausschüttung beim Kläger erfolgt. Da der Vater 

kein beherrschender Gesellschafter gewesen sei, sei noch kein Zufluss im Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses 

anzunehmen. 

Schließlich sei es auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass ein Sachverhalt kumulativ der Erbschaftsteuer 

und der Einkommensteuer unterliegt, da es um unterschiedliche steuerauslösende Tatbestände gehe. Der Gesetzgeber 

habe bei der Wahl des Steuergegenstandes einen weiten Gestaltungsspielraum.  

 

 

 

 

Weitere Entscheidungen 

im Überblick 
 

 

 

Einkommensteuer / Verfahrensrecht  

Stellt der auf Zeiträume vor Einführung des § 3a EStG gerichtete Antrag auf Steuerfreiheit eines 

Sanierungsgewinns ein rückwirkendes Ereignis dar? (Urteil vom 4. September 2023, Az. 9 K 3511/20 F, Rev. BFH IV 

R 23/23)  

https://www.justiz.nrw/nrwe/fgs/muenster/j2023/9_K_3511_20_F_Urteil_20230904.html


Kirchensteuer  

Darf besonderes Kirchgeld festgesetzt werden, wenn der kirchenangehörige Ehegatte eigene Einkünfte erzielt? 

(Urteil vom 9. Dezember 2022, Az. 4 K 527/21 Ki)  

Körperschaftsteuer 

Unter welchen Voraussetzungen sind Spenden an eine gemeinnützige italienische Stiftung abzugsfähig? (Urteil 

vom 25. Oktober 2023, Az. 13 K 2542/20 K,F)  

Grunderwerbsteuer 

Ist die Grunderwerbsteuer, die nach § 1 Abs. 2a GrEStG bei der Übertragung von Anteilen an einer 

grundbesitzenden Personengesellschaft entsteht, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, 

als Masseverbindlichkeit gegenüber dem Insolvenzverwalter der Personengesellschaft festzusetzen? (Urteil vom 

16. November 2023, Az. 8 K 2770/21 F)  

Verfahrensrecht 

Zur Formwirksamkeit einer per Telefax im Januar 2023 durch einen Steuerberater erhobenen Klage (Urteil vom 31 

Oktober 2023, Az. 15 K 112/23 F)  

 

 

 

 

https://www.justiz.nrw/nrwe/fgs/muenster/j2022/4_K_527_21_Ki_Urteil_20221209.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_2542_20_K_F_Urteil_20231025.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/8_K_2770_21_F_Urteil_20231116.html
https://www.justiz.nrw/nrwe/fgs/muenster/j2023/15_K_112_23_F_Urteil_20231031.html


In eigener Sache  

 

 



 

(Quelle: Justiz NRW) 



Das Presseteam des Finanzgerichts Münster wünscht allen Leserinnen und Lesern des Newsletters eine schöne 

Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2024!  
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Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 

0251/3784-201, E-Mail: jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. eines Monats. Sie haben jederzeit die 

Möglichkeit, den Newsletter über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der Entscheidungen des 

Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der 

Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank 
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des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei zur Verfügung 

gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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